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Beitrag von „Enja“ vom 23. Februar 2006 16:34

Aus der Schulordnung einer niedersächsischen Grundschule:

"- 2. Regeln für die Fahrradbenutzung

Schüler/innen, die im Rahmen dieser Regelung mit einem verkehrssicheren Fahrrad zur Schule
kommen, sind durch die Gemeindeunfallversicherung in vollem Umfang auf dem Schulweg
versichert.

1. Kinder, die zu Fuß einen Schulweg unter 10 Minuten haben, sollten nach Möglichkeit kein
Fahrrad benutzen.
2. Das Tragen eines Fahrradhelmes wird dringend empfohlen.
3. Die Schüler/innen dürfen den Parkplatz weder begehen noch mit dem Fahrrad oder anderen
Fahrzeugen oder Spielgeräten befahren.
4. Erstklässler dürfen nur nach Antrag und nur in Begleitung Erziehungsberechtigter mit dem
Fahrrad zur Schule kommen.
(Da es für die 1. Klassen keine Fahrradständer gibt, besteht im Falle der Beschädigung oder des
Diebstahls kein Versicherungsschutz.)"

Wenn man in den Bedingungen der Gemeindeunfallversicherungen guckt, unterscheiden die
sich um Nuancen. Du müsstest also speziell bei euch nachfragen. Schulleiter wissen sowas. Die
haben immer Abstimmungsgespräche mit der Gemeindeunfallversicherung, weil die für viele
Dinge zuständig ist.

Meistens ist das eher eine Frage der schulischen Hausordnung als der Versicherung.

Grüße Enja
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